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Beratungsgegenstand 
 
Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an 
der Fils 
 
    

Gemeinderat 26.02.2013 öffentlich beschließend 
 
Anlagen: 
Wirtschaftsplan EB Abwasser 2013 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils wird 
wie folgt beschlossen 



Beschluss über den 
 

Wirtschaftsplan des 

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils 

für das Wirtschaftsjahr 
 

2 0 1 3 
 
 
Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des 

Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

04.05.2009 (GBl S. 185) wird für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils folgender 

Wirtschaftsplan beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt: 

 
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.235.000 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -1.322.400 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -87.400 € 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 € 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -87.400 € 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 € 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -87.400 € 

 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.150.600 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -971.800 € 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

178.800 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -260.000 € 

2.6 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-260.000 € 



2.7 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-81.200 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 300.000 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -566.000 € 

2.10 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

-266.000 € 

2.11 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-347.200 € 

 
 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  300.000 €. 

 

 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €. 

 

 

 

§ 4 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €. 

 

2. Die Finanzplanung bis 2016 wird, wie in der Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt, beschlossen. 
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